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Fakten zur straflosen Selbstanzeige und 
zur vereinfachten Nachbesteuerung in Erbfällen 

 
Im Eidgenössischen Parlament ist jahrelang über die 
Durchführung einer allgemeinen und umfassenden 
Steueramnestie zur Festigung der Steuermoral und zur 
nachhaltigen Steigerung der Steuereinnahmen diskutiert 
worden.  
 
Das Projekt der grossen Steueramnestie hat sich im 
Parlament allerdings als nicht mehrheitsfähig erwiesen. 
Deshalb wurden nun mit dem Bundesgesetz über die 
Vereinfachung der Nachbesteuerung in Erbfällen und die 
Einführung der straflosen Selbstanzeige zwei Neuerungen 
beschlossen. Diese werden ab 2010 sowohl auf Bundes- 
wie auch auf kantonaler und kommunaler Ebene wirksam 
sein. 
 
Bis anhin gab es bereits die Möglichkeit, steuerneutrale 
Vermögenswerte durch eine freiwillige Selbstanzeige zu 
leicht günstigeren Konditionen offenzulegen. Dennoch 
wurde auf eine Erhebung der Strafsteuer/Busse nicht 
komplett verzichtet. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neuerungen der straflosen Selbstanzeige und der 
vereinfachten Nachbesteuerung in Erbfällen 

 

• Ab dem 1. Januar 2010 wird bei einer erstmaligen 
Selbstanzeige an die Steuerbehörden von der 
Strafverfolgung abgesehen, wenn die daraus zu 
erfolgenden Steuernachzahlungen inklusive 
Verzinsung entrichtet werden und die 
Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt war. 

 

• Dieselben Neuerungen gelten auch für Personen, 
welche steuerneutrale Vermögenswerte erben. 
Allerdings wird bereits heute auf die Erhebung 
einer Strafsteuer/Busse verzichtet. Um die 
Offenlegung dennoch attraktiv zu gestalten, 
verkürzte der Schweizer Fiskus die 
Nachsteuerperiode für Erbfälle von zehn auf drei 
Jahre. 

 



 
Wie die Schweizerische Treuhandgesellschaft 

 Sie bei der Selbstanzeige unterstützt 
 

• Auflistung sämtlicher bisher nicht versteuerter 
Kapitalerträge und Vermögenswerte im entsprechenden 
Berichtigungszeitraum und die Weitergabe durch uns als 
Steuerberater an die zuständigen Steuerbehörden. 

 

• Erläuterungen zur Herkunft des Vermögens und 
Erläuterungen zu Kapitalveränderungen im 
Berichtigungszeitraum. Die Straflosigkeit ist nur 
gewährleistet, wenn sich der Steuerpflichtige ernstlich um 
die Zusammenarbeit mit den Steuerbehörden und um die 
Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer bemüht und die 
Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt war. 

 

• Die Korrespondenz mit den Steuerbehörden wird, nach 
Rücksprache mit Ihnen, vollständig durch uns 
übernommen. 

 

• Kontaktieren Sie uns unter der untenstehenden Adresse 
und veranlassen Sie ein erstes individuelles 
Beratungsgespräch.  
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